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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

804 Wahltag für die Wiederholungswahl zur 
Vertretung des Kreises Warendorf im Kreis- 
wahlbezirk 9 – Wahlausschreibung - 

Bek. des Regierungspräsidenten vom 11.11.2009 – 
31.1.5-KW2009-WAF - 

Der Kreistag des Kreises Warendorf hat in seiner Sitzung 
am 10.11.2009 die Wahl zum Kreistag im Kreiswahl-
bezirk 9 am 30.08.2009 für ungültig erklärt und die 
Wiederholung der Wahl im Kreiswahlbezirk 9 ange-
ordnet. 

Gemäß § 42 Abs. 4 des Kommunalwahlgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Ände-
rung vom 09. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 374) – SGV. 
NRW 1112 - wird festgelegt: 

Die Wiederholungswahl zur Vertretung des Kreises 
Warendorf im Kreiswahlbezirk 9 findet am 13. 
Dezember 2009 statt. 

Die Funktion des Wahlleiters und dessen Stellvertreters 
bestimmt sich nach § 2 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz. 

Münster, 11. November 2009 

Der Regierungspräsident 
Dr. Peter Paziorek 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 493 

 

 

 

 

805 Ernennung der Kreiswahlleiter/-innen und 
deren Stellvertreter/-in für die Landtagswahl 
2010 

Gemäß § 10 Abs. 1 des Gesetzes über die Wahl zum 
Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen (Landeswahl-
gesetz - LWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 16. August 1993 (GV NRW S. 516), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2007 (GV NRW. 2008 S. 2) - SGV NRW 1110 – i.V. mit 
§ 1 Abs. 1 der Landeswahlordnung (LWahlO) vom 14. 
Juli 1994 (GV. NRW. S. 548, 964), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 04. März 2009 (GV: NRW. S. 
114, ber. S. 255) – SGV. NRW. 1110 - habe ich die 
Kreiswahlleiter und deren Stellvertreter für die Land-
tagswahl 2010 mit Verfügung vom 30. Oktober 2009 
ernannt. 

In der anliegenden Zusammenstellung werden die Namen 
und die Anschriften ihrer Dienststellen mit Fernsprech-, 
Telefax- und E-Mail-Adressen öffentlich bekannt ge-
macht. 

Münster, 30. Oktober 2009    Bezirksregierung Münster 
Az.: 31.1.5-LTW2010 

Im Auftrag 
gez. Plätzer 
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806 12. Ordnungsbehördliche Verordnung zur 
Änderung der im Amtsblatt Nr. 35 für den 
Regierungsbezirk Münster vom 28.08.1971 
verkündeten Ordnungsbehördlichen Verord-
nung vom 12.08.1971 zum Schutze von 
Landschaftsteilen im Kreis und in der Stadt 
Münster 

Aufgrund 
- des § 73 Satz 2 in Verbindung mit § 34 Abs. 2 des 
Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts und zur 
Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz – LG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 
(GV. NRW. S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19.06.2007 (GV. NRW. S. 266) sowie 
- der §§ 12, 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehör-
dengesetz – OBG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 528), zuletzt geändert 
durch Artikel 73 vom 05.04.2005 (GV. NRW. S. 274) 
wird verordnet: 

Die im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster vom 
28.08.1971 verkündete und mit Wirkung vom 29.08.1971 
in Kraft getretene Ordnungsbehördliche Verordnung zum 
Schutze von Landschaftsteilen im Kreis und in der Stadt 
Münster wird hiermit wie folgt geändert: 

 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 

(1) Für folgende Flurstücke aus dem Landschaftsteil 15 - 
Werseniederung von Emsmündung bis nördlich Albers-
loh - wird die Unterschutzstellung aufgehoben: 
Gemarkung Albersloh 
Flur 4, Flurstück 74  tlw. 
Flur 4, Flurstück 76  tlw. 
Flur 5, Flurstück 36  tlw. 

(2) Die neue Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes 
ergibt sich aus der Anlage 1 zu dieser Verordnung be-
zeichneten Karte im Maßstab 1: 2.500. 

Die Karte ist Bestandteil dieser Verordnung. 

(3) Die Verordnung mit der Anlage kann während der 
Dienststunden bei folgenden Behörden eingesehen wer-
den: 
a) Bezirksregierung Münster  
    - Höhere Landschaftsbehörde -  
    Domplatz 1 – 3  
    48143 Münster 
b) Bürgermeister der Stadt Sendenhorst  
     Rathaus  
     Kirchstraße 1 
    48324 Sendenhorst. 

 

§ 2 
Verfahrens- und Formvorschriften 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landschaftsgesetzes und des Ordnungsbehördenge-
setzes kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines 
Jahres nach ihrer Verkündung geltend gemacht werden, 
es sei denn,  
a) die Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht ord-
nungs gemäß verkündet worden oder  

b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Bezirksregierung Münster – Höhere Landschaftsbehörde 
– vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel er-
gibt. 

 

§ 3 
Inkrafttreten 

Die Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster in Kraft. 

Münster, 04.11. 2009    Bezirksregierung Münster 
             - Höhere Landschaftsbehörde - 
    51.1-011-WAF/2009.0005- 
                                                          LSG Werseniederung 
                                                                         Im Auftrag: 
                                                                      gez. Poguntke 
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807 Bekanntmachung gemäß § 3 a des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) 

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 05.11.2009 
500-53.0072/09/0099907-1000/001.V 

Die Firma Anton Cramer GmbH & Co. KG., Greven, hat 
einen Antrag auf Genehmigung zur wesentlichen Ände-
rung und zum Betrieb der Anlage zur Textilveredlung 
und zum Vorbehandeln und Färben von Textilien auf 
dem Grundstück in 48268 Greven, Kreis Steinfurt, Mün-
sterstraße 112 (Gemarkung Stadt Greven, Flur 103, 
Flurstück 243), vorgelegt. 

Gegenstand des Antrages sind die Errichtung eines neuen 
Wärmetauschers, die Ausführung eines genehmigten 5-
Felder-Spannrahmens als 6-Felder-Spannrahmen, der 
Umbau der Heißbleiche zur Waschanlage, die Erweite-
rung des Waschabteils um Sauge- und Imprägnierabteile 
sowie der Betrieb der geänderten Anlage. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 
Vorschriften. 

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren 
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer Um-
weltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3 a-c des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
geführt. 

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es 
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, 
da u.a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 
Satz 1 des BImSchG. 

Im Auftrag 
gez. Wittenbrink 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2009 S. 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Veröffentlichungsersuche für das Amtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger – Beilage zum Amtsblatt – sind nur an die 
Bezirksregierung – Amtsblattverwaltung – in 48128 Münster zu richten. – Das Amtsblatt mit dem Öffentlichen Anzeiger 
erscheint wöchentlich. Redaktionsschluss: Freitag 10.00 Uhr. – Bezugspreis jährlich 25,00 € zzgl. Versandkosten jährlich
15,00 €. Einrückungsgebühr für die zweispaltige Zeile oder deren Raum 1,00 €. Für das Belegblatt werden 1,00 € zzgl. 0,50 € 
Versandkosten erhoben. Bezug von Einzellieferungen: 2,00 € zzgl. 2,00 € Versandkosten, werden Ende des Jahres per 
Rechnung ausgewiesen. (Änderungen zum 01.01.2010 vorbehalten) 
 
Abonnementsbestellungen und – Kündigungen wie folgt: 
Zum 30.06. eines Jahres – Eingang bis 01.04. 
Zum 31.12. eines Jahres – Eingang bis 01.10. 
 
Bezug durch die Bezirksregierung Münster 
Domplatz 1-3, 48143 Münster, 
Auskunft erteilt Frau Brockmeier, Tel-0251-411-1097 
Email: poststelle@brms.nrw.de 
 
Adressänderungen, Kündigungen etc. ausschließlich an die Bezirksregierung Münster 
Druck, Vertrieb und Herausgeber: Bezirksregierung Münster 
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